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BEGRUNDUNG

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS

. Griinde und Ziele des Vorschlags

Am 1. Februar 2020 ist das Vereinigte Konigreich gemal3 Artikel 50 des Vertrags iiber die
Europédische Union aus der Union ausgetreten. Das Abkommen {iiber den Austritt des
Vereinigten Konigreichs Grofbritannien und Nordirland aus der Europdischen Union und der
Europdischen Atomgemeinschaft! (im Folgenden das ,,Austrittsabkommen*) wurde von der
Union mit dem Beschluss (EU) 2020/135 des Rates® abgeschlossen und ist am 1. Februar
2020 in Kraft getreten. Der Ubergangszeitraum gemiB Artikel 126 des Austrittsabkommens,
in dem das Unionsrecht im Einklang mit Artikel 127 des Austrittsabkommens weiterhin fiir
das Vereinigte Konigreich und im Vereinigten Konigreich gilt, endet am 31. Dezember 2020.

Am 25. Februar 2020 hat der Rat den Beschluss (EU, Euratom)2020/266 iiber die
Ermichtigung zur Aufnahme von Verhandlungen mit dem Vereinigten Konigreich
GroBbritannien und Nordirland iiber ein neues Partnerschaftsabkommen® angenommen. Wie
aus den Verhandlungsrichtlinien hervorgeht, deckt die Ermichtigung unter anderem die
Elemente ab, die erforderlich sind, um die Beziechungen zum Vereinigten Kdnigreich im
Kraftverkehr nach Ende des Ubergangszeitraums umfassend zu behandeln.

Es ist jedoch ungewiss, ob bis zum Ende dieses Zeitraums ein Abkommen zwischen der
Union und dem Vereinigten Konigreich tiber ihre kiinftigen Beziehungen in diesem Bereich
in Kraft getreten sein wird.

Alle Rechte und Pflichten, die sich aus dem Unionsrecht in Bezug auf den Zugang zum
Kraftverkehrsmarkt gemilB der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009* und der Verordnung (EG)
Nr. 1073/2009° ergeben, werden am 31. Dezember 2020 mit dem Ende des durch das
Austrittsabkommen festgelegten Ubergangszeitraums beendet. Dadurch werden die
Gemeinschaftslizenzen, die vom Vereinigten Konigreich bis zum Austrittsdatum fiir
Giiterkraftverkehrsunternehmer und Kraftomnibusunternehmer ausgestellt wurden, ihre
Giiltigkeit und damit die Inhaber solcher Lizenzen den Zugang zum Giiter- bzw.
Personenkraftverkehrsmarkt der Union verlieren. Ebenso werden die
Giiterkraftverkehrsunternehmer und Kraftomnibusunternehmer in der Europdischen Union
den automatischen Zugang zum Giiter- bzw. Personenkraftverkehrsmarkt des Vereinigten
Konigreichs auf der Grundlage der bestehenden Gemeinschaftslizenzen verlieren.

Folglich wiirde — in Ermangelung eines einschlagigen Abkommens zwischen der Union und
dem Vereinigten Konigreich — nach dem Ende des Ubergangszeitraums das multilaterale

! ABI. L 29 vom 31.1.2020, S. 7.

2 Beschluss (EU) 2020/135 des Rates vom 30. Januar 2020 iiber den Abschluss des Abkommens iiber den
Austritt des Vereinigten Konigreichs GrofBbritannien und Nordirland aus der Européischen Union und
der Europdischen Atomgemeinschaft (ABI. L 29 vom 31.1.2020, S. 1).

3 ABI. L 58 vom 27.2.2020, S. 53.

4 Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009
iiber gemeinsame Regeln fiir den Zugang zum Markt des grenziiberschreitenden Giiterkraftverkehrs
(ABI. L 300 vom 14.11.2009, S. 72).

3 Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Européischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009
iiber gemeinsame Regeln fiir den Zugang zum grenziiberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt und
zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 (ABI. L 300 vom 14.11.2009, S. 88).
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Quotensystem der Europdischen Konferenz der Verkehrsminister (CEMT) den einzig
verfiigbaren Rechtsrahmen fiir die Fortsetzung der Giiterkraftverkehrsdienste bilden, sofern
der Giiterkraftverkehrsunternehmer im Besitz einer CEMT-Genehmigung ist. Ein Fahrzeug,
fiir das eine CEMT-Genehmigung vorliegt, kann Giiter zwischen allen 43 Teilnehmerldndern
des Systems (26 der EU-Mitgliedstaaten (alle auBer Zypern), das Vereinigte Konigreich und
16 weitere Lander) befordern. Im Anschluss an eine Beforderung im grenziiberschreitenden
Giiterkraftverkehr aus dem Land der Zulassung des Fahrzeugs in ein anderes CEMT-Land
konnen bis zu drei Beforderungen, an denen das Land der Zulassung nicht beteiligt ist,
durchgefiihrt werden, bevor das Fahrzeug in das Zulassungsland zuriickkehren muss.

Die Zahl der CEMT-Genehmigungen fiir jeden Mitgliedstaat ist begrenzt und die
Genehmigungen fiir 2021 wurden von den zustindigen Behorden der einzelnen
Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene bereits ausgegeben. Ihre Zahl kann nicht kurzfristig
erhoht werden. Die CEMT-Quoten werden jihrlich festgelegt und alle Anderungen der
Anzahl der Genehmigungen, die einem CEMT-Land zugeteilt wurden, miissen von allen
CEMT-Léndern einstimmig angenommen werden.

Wie bereits in der am 25. Mdrz 2019 angenommenen Verordnung (EU) 2019/501 des
Europiischen Parlaments und des Rates® hervorgehoben wurde, geniigt es angesichts das
Umfangs der Giiterkraftverkehrsdienste und der Menge der zwischen dem Vereinigten
Konigreich und der Union auf der Strale beforderten Giiter (rund 51 Mio. t im Jahr 2019,
davon etwa 29 Mio. t aus der Union in das Vereinigte Konigreich und etwa 22 Mio. t aus dem
Vereinigten Konigreich in die Union) derzeit offensichtlich nicht, sich ausschlieBlich auf das
CEMT-Quotensystem zu verlassen, um unmittelbar nach dem Ende des Ubergangszeitraums
die grundlegende Konnektivitit im Giliterkraftverkehr sicherzustellen.

Der Giiterkraftverkehr zwischen dem Vereinigten Konigreich und den Mitgliedstaaten wird
fast ausschlieBlich von Giterkraftverkehrsunternehmern aus dem Vereinigten Konigreich und
aus der Union durchgefiihrt. Der Verlust des Rechts dieser Unternehmer, Giiterkraftverkehr
zwischen dem Vereinigten Konigreich und der Union durchzufiihren, wiirde daher zu
ernsthaften Stérungen, auch im Hinblick auf die 6ffentliche Ordnung, fiithren.

Was den Personenkraftverkehr betrifft, so ist in Ermangelung eines einschldgigen
Abkommens zwischen der Union und dem Vereinigten Kénigreich das Ubereinkommen iiber
die Personenbeforderung im grenziiberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen’
(,, Interbus-Ubereinkommen*) der einzige verfiigbare Rechtsrahmen, der nach dem Ende des
Ubergangszeitraums als Grundlage fiir den Personenkraftverkehr zwischen der Union und
dem Vereinigten Konigreich dienen konnte. Das Vereinigte Konigreich hat am 29. Oktober
2020 seine Beitrittsurkunde zum Interbus-Ubereinkommen hinterlegt. Es wird somit am
1. Januar 2021 eigenstindige Vertragspartei des Interbus-Ubereinkommens. Das Interbus-
Ubereinkommen gilt jedoch nur fiir den Gelegenheitsverkehr und ist daher angesichts der
hohen Zahl von Personen, die weiterhin zwischen der Union und dem Vereinigten Konigreich
reisen mochten, nicht geeignet, die Stérungen zu beheben, die sich aus dem Ende der
Anwendung des Unionsrechts auf das Vereinigte Konigreich und im Vereinigten Konigreich
ergeben. Die Vertragsparteien haben ein Protokoll zum Interbus-Ubereinkommen

6 Verordnung (EU) 2019/501 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 25. Mérz 2019 iiber
gemeinsame Regeln zur Gewihrleistung der grundlegenden Konnektivitdt im Gliter- und
Personenkraftverkehr im Hinblick auf den Austritt des Vereinigten Konigreichs Grofbritannien und
Nordirland aus der Union (ABI. L 85 vom 27.3.2019, S. 39).

7 ABI. L 321 vom 26.11.2002, S. 13.
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ausgehandelt, das die Personenbeforderung im Linienverkehr und in Sonderformen des
Linienverkehrs mit Kraftomnibussen umfasst; es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass es
rechtzeitig in Kraft treten wird, um eine tragfihige Alternativlosung fiir den Zeitraum
unmittelbar nach dem Ende des Ubergangszeitraums zu bieten. Daher werden die derzeitigen
Instrumente dem Bedarf der Personenbeférderung im Linienverkehr und in Sonderformen des
Linienverkehrs mit Kraftomnibussen zwischen der Union einerseits und dem Vereinigten
Konigreich andererseits nicht gerecht.

Der grenziiberschreitende Personenkraftverkehr zwischen Irland und dem Vereinigten
Konigreich in Bezug auf Nordirland ist von besonderer Bedeutung fiir die in den
Grenzgebieten befindlichen Gemeinden, da er eine grundlegende Konnektivitit zwischen den
Gemeinden, unter anderem im Rahmen des einheitlichen Reisegebiets, gewihrleistet. Es gibt
kein  Instrument, das der Notwendigkeit Rechnung tragen konnte, dass
Kraftomnibusunternehmen, die Linienverkehr oder Sonderformen des Linienverkehrs
durchfiihren, Fahrgdste in Gebieten auf der anderen Seite der Grenze aufnehmen und
absetzen. Die wirtschaftliche Tragfihigkeit vieler grenziiberschreitender Verkehrsdienste ist
jedoch ohne das Recht, Kabotagebeforderungen durchzufiihren, gefdhrdet. Daher ist es
angebracht, dass die Union voriibergehende und befristete NotfallmaBnahmen ergreift, um
solche potenziell storenden Auswirkungen auf die Konnektivitit zwischen der Union und dem
Vereinigten Konigreich abzumildern.

Mit dem vorliegenden Vorschlag sollen daher befristete Mallnahmen festgelegt werden, um
den Giiterkraftverkehr sowie die Personenbeforderung im Linienverkehr und in Sonderformen
des Linienverkehrs zwischen der Union einerseits und dem Vereinigten Konigreich
andererseits nach dem Ende des Ubergangszeitraums gemiB Artikel 126  des
Austrittsabkommens zu regeln (Artikel 1). Mit diesen MaBnahmen soll die grundlegende
Konnektivitdt fiir einen streng begrenzten Zeitraum aufrechterhalten werden (Artikel 2).

Gibraltar fallt nicht in den rdumlichen Anwendungsbereich dieser Verordnung und die in der
Verordnung enthaltenen Verweise auf das Vereinigte Konigreich schlieBen Gibraltar nicht
ein.

Zunichst (Artikel 3) sollen mit der vorgeschlagenen Verordnung
Giiterkraftverkehrsunternehmern aus dem Vereinigten Konigreich einseitig Rechte fiir die
bilaterale Beforderung gewidhrt werden, damit diese weiterhin Giiter zwischen ihrem
Hoheitsgebiet und der Union befordern kénnen.

Die vorgeschlagene Verordnung sieht ferner vor (Artikel 4), im Vereinigten Konigreich
niedergelassenen Personenkraftverkehrsunternehmern einseitig Rechte fiir die bilaterale
Personenbeforderung im Linienverkehr oder in Sonderformen des Linienverkehrs mit
Kraftomnibussen zu gewéhren, damit sie weiterhin Fahrgiste zwischen ihrem Hoheitsgebiet
und der Union befordern konnen. Darliber hinaus sieht die Verordnung die einseitige
Gewihrung des Rechts vor, im grenziiberschreitenden Linienverkehr und in Sonderformen
des grenziiberschreitenden Linienverkehrs zwischen Irland und dem Vereinigten Konigreich
in Bezug auf Nordirland im irischen Grenzgebiet Fahrgiste aufzunehmen und abzusetzen.

Die Rechte werden Kraftverkehrsunternehmern aus dem Vereinigten Konigreich unter dem
Vorbehalt gewéhrt, dass das Vereinigte Konigreich die einschlidgigen Rechtsvorschriften der
Union fiir den Giiter- und den Personenkraftverkehr einhilt (Artikel 6) und
Kraftverkehrsunternehmern aus der Union gleichwertige Rechte gewéhrt. Durch die
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vorgeschlagene Verordnung wird ein Mechanismus festgelegt (Artikel 7), mit dem
sichergestellt werden soll, dass die den Kraftverkehrsunternehmern aus der Union im
Vereinigten Konigreich gewéhrten Rechte denjenigen Rechten gleichwertig sind, die den
Kraftverkehrsunternehmern aus dem Vereinigten Konigreich im Rahmen der vorgeschlagenen
Verordnung gewidhrt werden. Ist dies nicht der Fall, so ist die Kommission befugt, die
erforderlichen Mallnahmen zu erlassen, um im Wege delegierter Rechtsakte hier Abhilfe zu
schaffen, indem beispielsweise die fiir Kraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten
Konigreich verfligbare zuldssige Kapazitit oder die Anzahl der Fahrten oder beides
beschrinkt wird. Die Bewertung der Gleichwertigkeit und die Annahme von
AbhilfemaBnahmen durch die Kommission sind nicht auf eine strenge, formale Entsprechung
zwischen den beiden Rechtsordnungen beschrinkt, denn zwischen den jeweiligen Markten
bestehen deutliche Unterschiede, weshalb ein rein spiegelbildlicher Ansatz, der im Endeffekt
den Interessen der Union zuwiderlaufen konnte, vermieden werden soll.

Die vorgeschlagene Verordnung zielt zwar darauf ab, voriibergehend eine grundlegende
Konnektivitdt fiir den Giiter- und Personenkraftverkehr zu gewahrleisten, sieht jedoch einen
flexiblen Mechanismus vor, mit dem sichergestellt werden soll, dass im Wettbewerb zwischen
den Giiter- bzw. Personenkraftverkehrsunternehmern aus der Union aus dem Vereinigten
Konigreich und den Giiter- bzw. Personenkraftverkehrsunternehmern faire und gleiche
Bedingungen herrschen. Gleiche Wettbewerbsbedingungen erfordern, dass das Vereinigte
Konigreich selbst nach dem Ende des Ubergangszeitraums nach wie vor im Bereich des
Giter- und Personenkraftverkehrs ausreichend hohe und vergleichbare Standards anwendet,
und zwar in Bezug auf: fairen Wettbewerb einschlieflich der Regulierung von Kartellen,
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung und Fusionen; Verbot ungerechtfertigter
staatlicher Subventionen; Schutz der Arbeitnehmer und ein hohes Sicherheitsniveau im
StraBBenverkehr; Umweltschutz; Sicherheit und Gefahrenabwehr; Erteilung von Lizenzen fiir
Kraftverkehrsunternehmer oder die Qualifikation, Ausbildung und é&rztliche Kontrolle von
Berufskraftfahrern. AuBerdem muss gewaihrleistet sein, dass Kraftverkehrsunternehmer aus
der Union im Vereinigten Konigreich weder de jure noch de facto benachteiligt werden. Mit
der vorgeschlagenen Verordnung wird deshalb die Kommission damit beauftragt (Artikel 8),
die Wettbewerbsbedingungen zwischen den Kraftverkehrsunternehmern aus der Union
einerseits und aus dem Vereinigten Konigreich andererseits zu iiberwachen, und sie wird
ermichtigt, im Wege delegierter Rechtsakte die erforderlichen MaBinahmen zu erlassen, um
sicherzustellen, dass jederzeit einheitliche Bedingungen gelten.

Die erforderlichen Verfahren werden festgelegt, damit die Mitgliedstaaten und die
Kommission {iberpriifen konnen, ob Kraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten
Konigreich, die im Rahmen dieser Verordnung Giiter oder Personen befordern, im Einklang
mit den einschldgigen Normen lizenziert oder zertifiziert sind, dass alle einschldgigen
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und der Union eingehalten werden und dass nicht {iber
die gewihrten Rechte hinausgegangen wird.

Die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 und die Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 gelten bereits
bei Beforderungen zwischen einem Mitgliedstaat und einem Drittland fiir die in einem
Mitgliedstaat, der im Transit durchfahren wird, zuriickgelegte Wegstrecke. Es muss
sichergestellt werden, dass diese Verordnungen auch fiir die in dem Mitgliedstaat der Be-
oder Entladung (im Giiterkraftverkehr) sowie fiir die in dem Mitgliedstaat, in dem Fahrgéste
aufgenommen oder abgesetzt werden (im Personenkraftverkehr), zuriickgelegte Wegstrecke
gelten (Artikel 9). Durch eine solche Erweiterung des Anwendungsbereichs wird
sichergestellt, dass Verkehrsunternehmer aus der Union Beférderungen im Dreildnderverkehr
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in das Vereinigte Konigreich oder aus dem Vereinigten Konigreich durchfiihren sowie
zusitzliche Haltestellen im Personenkraftverkehr bedienen konnen.

Es wird nochmals ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten in
Angelegenheiten, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, keine bilateralen
Kraftverkehrsabkommen mit dem Vereinigten Konigreich aushandeln oder abschlielen
diirfen, und dass sie auch nicht anderweitig Kraftverkehrsunternehmern aus dem Vereinigten
Konigreich andere Rechte als die in dieser Verordnung gewédhrten Rechte einrdumen diirfen
(Artikel 5). Die zustdndigen Behorden konnen gleichwohl in dem Umfang zusammenarbeiten,
der fiir die ordnungsgemaifle Durchfiithrung der Verordnung erforderlich ist (Artikel 10), damit
das Management des Giiter- und Personenkraftverkehrs, der nach dem 31. Dezember 2020
weiterhin erbracht wird, so wenig wie moglich beeintréchtigt wird.

Artikel 11 enthidlt die Vorschriften fiir die Ausiibung der der Kommission iibertragenen
Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte, um sicherzustellen, dass die den
Kraftverkehrsunternehmern aus der Union im Vereinigten Konigreich gewihrten Rechte
denjenigen Rechten gleichwertig sind, die den Kraftverkehrsunternehmern aus dem
Vereinigten Konigreich gewdhrt werden, und dass die Kraftverkehrsunternehmer aus der
Union im Vereinigten Kdnigreich nicht benachteiligt werden.

In Artikel 12 wird festgelegt, dass die Geltungsdauer dieser Verordnung ab dem Ende des
durch das Austrittsabkommen festgelegten Ubergangszeitraums beginnt, sofern kein
Abkommen mit dem Vereinigten Konigreich tiber den Kraftverkehr in Kraft getreten ist, und
spatestens am 30. Juni 2021 endet. Die Geltungsdauer der Verordnung wird zu einem
fritheren Zeitpunkt enden, wenn vor diesem Zeitpunkt ein Abkommen mit dem Vereinigten
Konigreich iiber den Kraftverkehr in Kraft tritt oder gegebenenfalls vorldufig angewandt
wird. Mit Ausnahme der besonderen Bestimmungen, die im irischen Grenzgebiet im
grenziiberschreitenden Linienverkehr und in Sonderformen des grenziiberschreitenden
Linienverkehrs zwischen Irland und dem Vereinigten Konigreich in Bezug auf Nordirland
gelten, endet die Geltungsdauer der Verordnung im Hinblick auf die Bestimmungen iiber den
Personenkraftverkehr auch dann zu einem fritheren Zeitpunkt, wenn das Protokoll zum
Interbus-Ubereinkommen iiber den grenziiberschreitenden Linienverkehr und Sonderformen
des grenziiberschreitenden Linienverkehrs mit Kraftomnibussen fiir die Union und fiir das
Vereinigte Konigreich in Kraft tritt.

Dieser Rechtsakt ist Teil des Mallnahmenpakets, das die Kommission derzeit erlésst.

o Kohirenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich

Diese vorgeschlagene Verordnung ist als ,,lex specialis® gedacht, um einige der Folgen zu
bewdltigen, die sich aus der Tatsache ergeben, dass die Unionsvorschriften zur Regelung des
Giiter- und des Personenkraftverkehrs, insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 und
die Verordnung (EG) Nr. 1073/2009, nicht mehr fiir den Giiter- bzw. Personenkraftverkehr
zwischen dem Vereinigten Konigreich einerseits und der Union andererseits gelten. Die
vorgeschlagenen Bestimmungen beschrinken sich auf das hierfiir Notwendige, damit
unverhéltnisméfBige Beeintrichtigungen vermieden werden. Sie sollen nur filir einen
begrenzten Zeitraum gelten. Dieser Vorschlag steht daher uneingeschriankt im Einklang mit
den geltenden Rechtsvorschriften und insbesondere mit der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009
und der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009.
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. Kohirenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

Dieser Vorschlag ergénzt die Unionsvorschriften fiir den Giiterkraftverkehr, insbesondere die
Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 und die Unionsvorschriften fiir den grenziiberschreitenden
Personenkraftverkehr, insbesondere die Verordnung (EG) Nr. 1073/2009. Der spezifische
Zweck und Kontext dieser Verordnung sowie ihr unilateraler Charakter erfordern
zwangsldufig einen restriktiven Ansatz bei der Gewdhrung von Rechten sowie besondere
Bestimmungen zur Wahrung gleichwertiger Rechte und gleicher Wettbewerbsbedingungen.

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITAT UND VERHALTNISMABIGKEIT
. Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage ist Artikel 91 Absatz 1 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen
Union (AEUV).

. Subsidiaritat

Gemal Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 und Artikel 1 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ist die Zustindigkeit fiir einschldgige Abkommen mit
Drittlindern der Union vorbehalten. In Ermangelung eines solchen Abkommens soll mit
diesem Vorschlag fiir einen Rechtsakt die grundlegende Konnektivitit geschaffen werden,
sofern nach dem Recht des Vereinigten Konigreichs gleichwertige Rechte eingerdumt werden.
Diese Konnektivitit wiirde in gleicher Weise fiir den Verkehr zu und von allen Punkten in der
Union gewdhrleistet, sodass Beeintrichtigungen im Binnenmarkt vermieden werden.
MaBnahmen auf Unionsebene sind daher unerlédsslich und das Ergebnis konnte nicht durch
MaBnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten erreicht werden.

. VerhialtnisméBigkeit

Die vorgeschlagene Verordnung wird als verhéltnismédBig erachtet, da mit ihr
unverhéltnisméfBige Stérungen in einer Weise vermieden werden konnen, die zudem gleiche
Wettbewerbsbedingungen fiir Kraftverkehrsunternehmer aus der Union gewdéhrleistet. Sie
geht nicht liber das hinaus, was fiir die Verwirklichung dieses Ziels erforderlich ist. Dies gilt
insbesondere fiir die Bedingungen, zu denen die einschldgigen Rechte gewdhrt werden, unter
anderem was die Gewidhrung gleichwertiger Rechte durch das Vereinigte Konigreich und
einen fairen Wettbewerb betrifft, sowie fiir die Befristung der Regelung.

. Wahl des Instruments

Da der Rechtsakt eng mit der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 und der Verordnung (EG)
Nr. 1073/2009 verbundene Angelegenheiten regelt und, wie jene Verordnungen, dazu dient,
vollstindig harmonisierte Wettbewerbsbedingungen zu gewihrleisten, sollte fiir ihn die Form
einer Verordnung gewdhlt werden. Zudem trdgt diese Form der Dringlichkeit der
Situation/des Kontexts am besten Rechnung, da die vor Ende des Ubergangszeitraums
verfiigbare Zeit (wenn es kein anwendbares Abkommen iiber den Giiter- und
Personenkraftverkehr gibt) zu kurz ist, um die Bestimmungen einer Richtlinie umzusetzen.
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3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER
INTERESSENTRAGER UND DER FOLGENABSCHATZUNG

. Ex-post-Bewertung/Eignungspriifungen bestehender Rechtsvorschriften

Dies entféllt aufgrund des auBBergewohnlichen, voriibergehenden und einmaligen Charakters
des Ereignisses, das diesen Vorschlag erforderlich macht und das nicht mit den Zielen der
bestehenden Rechtsvorschriften in Zusammenhang steht.

. Konsultation der Interessentriger

Die Herausforderungen, die sich aus den Verhandlungen {iber ein Abkommen zwischen der
Union und dem Vereinigten Konigreich ergeben, und mdgliche Ldsungen wurden von
verschiedenen Interessentrdgern und Vertretern der Mitgliedstaaten angesprochen.

Die Tatsache, dass der im Austrittsabkommen festgelegte Ubergangszeitraum am
31. Dezember 2020 endet, die Notwendigkeit, sich auf die am 1. Januar 2021 unvermeidlich
eintretenden Anderungen vorzubereiten, und die moglichen zusitzlichen MaBnahmen, die fiir
den Fall in Betracht zu ziehen sind, dass kein Abkommen geschlossen wird, wurden mit den
Vertretern der Mitgliedstaaten und verschiedenen Interessentriagern des Kraftverkehrssektors
im Rahmen bereichsiibergreifender und themenspezifischer Sitzungen in Briissel und in den
Mitgliedstaaten erortert.

Dabei wurde in allen Stellungnahmen darauf hingewiesen, dass eine regulatorische
MaBnahme erforderlich ist, um ein gewisses MaBl an Konnektivitit im Giiter- und
Personenkraftverkehr aufrechtzuerhalten. Beziiglich des Zugangs zum Giiter. und
Personenkraftverkehrsmarkt der Union konnen die Interessentriger keine eigenen
Notfallmanahmen ergreifen, um die negativen Folgen fiir den Fall abzumildern, dass kein
Partnerschaftsabkommen geschlossen wird.

Mehrere Mitgliedstaaten haben insbesondere betont, dass auf EU-Ebene NotfallmaBBnahmen
getroffen werden miissen, um eine grundlegende Konnektivitdt zwischen der Union einerseits
und dem Vereinigten Konigreich andererseits zu gewéhrleisten, wenn kein Abkommen iiber
den Giiter- und Personenkraftverkehr geschlossen wird. Sie hoben insbesondere hervor, dass
das multilaterale Quotensystem der CEMT angesichts seiner quantitativen und qualitativen
Beschrinkungen keine ausreichende und angemessene Alternative darstellt.

Ferner wurde hervorgehoben, dass das Interbus-Ubereinkommen nur den Gelegenheitsverkehr
abdeckt und dass es keine angemessene Alternative fiir den Linienverkehr und Sonderformen
des Linienverkehrs gibt, da das Protokoll zum Interbus-Ubereinkommen iiber den
Linienverkehr und Sonderformen des Linienverkehrs voraussichtlich nicht rechtzeitig fiir die
Union und das Vereinigte Konigreich in Kraft treten wird. Auch der besondere Bedarf an
grenziiberschreitendem Kraftomnibusverkehr zwischen Irland und dem Vereinigten
Konigreich in Bezug auf Nordirland wurde hervorgehoben.

Diese Stellungnahmen wurden bei der Ausarbeitung des Vorschlags gebiihrend
berticksichtigt.
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. Einholung und Nutzung von Expertenwissen

Der Kommission wurden von den einschldgigen Interessentrigern Bewertungen
unterschiedlichster Art hinsichtlich der Folgen des Austritts des Vereinigten Konigreichs fiir
den Kraftverkehrssektor tibermittelt.

Aus diesen Bewertungen geht hervor, dass die einzige im Giiterkraftverkehrssektor
verfiigbare Alternativoption, ndmlich das multilaterale Quotensystem der Europdischen
Konferenz der Verkehrsminister (CEMT), nicht ausreichen wiirde, um dem Bedarf des
Sektors gerecht zu werden. Der Mangel an verfligbaren Genehmigungen fiir 2021 wiirde
wahrscheinlich zu erheblichen Stérungen fithren, und der bilaterale Giiter- und
Personenkraftverkehr wire mdglicherweise nicht mehr vollstindig abgedeckt. Uber 80 % des
Giiterkraftverkehrs zwischen dem Vereinigten Konigreich und der Union werden derzeit von
in der Union niedergelassenen Giiterkraftverkehrsunternehmern durchgefiihrt. Es liegt im
Interesse der Union, einen Rahmen zu schaffen, durch den der bilaterale Giiterkraftverkehr
nicht iiberméBig eingeschrankt wird.

Die Interessentrdger betonten ferner, dass die Kontinuitdt des Linienverkehrs und der
Sonderformen des Linienverkehrs mit Kraftomnibussen zwischen der Union und dem
Vereinigten Konigreich gewdhrleistet werden miisse.

. Folgenabschitzung

Eine Folgenabschitzung ist aufgrund der auBergewohnlichen Situation und des begrenzten
Bedarfs wihrend des Zeitraums, in dem die Statusdnderung des Vereinigten Konigreichs
durchgefiihrt wird, nicht notwendig. Materiell und rechtlich andere als die vorgeschlagenen
Optionen sind nicht verfiigbar.

o Grundrechte

Dieser Vorschlag hat keine Auswirkungen auf den Schutz der Grundrechte.

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT

Entfallt.

5. WEITERE ANGABEN

. Durchfiihrungspline sowie Monitoring-, Bewertungs- und

Berichterstattungsmodalititen

Entfallt.
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2020/0362 (COD)
Vorschlag fiir eine
VERORDNUNG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

iiber gemeinsame Regeln zur Gewihrleistung der grundlegenden Konnektivitit im
Giiter- und Personenkraftverkehr nach dem Ende des im Abkommen iiber den Austritt
des Vereinigten Konigreichs Grof3britannien und Nordirland aus der Européischen
Union und der Europiischen Atomgemeinschaft genannten Ubergangszeitraums

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf
Artikel 91 Absatz 1,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses',

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen?,

gemil dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1)  Das Abkommen iiber den Austritt des Vereinigten Konigreichs GrofB3britannien und
Nordirland (im Folgenden ,,das Vereinigte Konigreich®) aus der Europédischen Union
und der Europiischen Atomgemeinschaft (im Folgenden das , Austrittsabkommen®)?
wurde von der Union mit dem Beschluss (EU) 2020/135 des Rates* abgeschlossen und
ist am 1. Februar 2020 in Kraft getreten. Der Ubergangszeitraum gemiB Artikel 126
des Austrittsabkommens, in dem das Unionsrecht im Einklang mit Artikel 127 des
Austrittsabkommens weiterhin fiir das Vereinigte Konigreich und im Vereinigten
Konigreich gilt, endet am 31. Dezember 2020. Am 25. Februar 2020 hat der Rat den
Beschluss (EU, Euratom) 2020/266 iiber die Ermichtigung zur Aufnahme von
Verhandlungen mit dem Vereinigten Konigreich GroBbritannien und Nordirland {iber

ABL C vom][...]S..

ABL C vom][...] S..

ABI. L 29 vom 31.1.2020, S. 7.

Beschluss (EU) 2020/135 des Rates vom 30. Januar 2020 iiber den Abschluss des Abkommens iiber den
Austritt des Vereinigten Konigreichs GrofB3britannien und Nordirland aus der Europédischen Union und
der Européischen Atomgemeinschaft (ABI. L 29 vom 31.1.2020, S. 1).
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2)

€)

(4)

©)

(6)

ein neues Partnerschaftsabkommen® angenommen. Wie aus den
Verhandlungsrichtlinien hervorgeht, deckt die Ermichtigung unter anderem die
Elemente ab, die erforderlich sind, um die Beziehungen zum Vereinigten Konigreich
im Kraftverkehr nach Ende des Ubergangszeitraums umfassend zu behandeln. Es ist
jedoch ungewiss, ob bis zum Ende dieses Zeitraums ein Abkommen zwischen der
Union und dem Vereinigten Konigreich iiber ihre kiinftigen Beziehungen im Bereich
des Giter- und Personenkraftverkehrs in Kraft getreten sein wird.

Am Ende des Ubergangszeitraums und in  Ermangelung  etwaiger
Sonderbestimmungen wiirden alle Rechte und Pflichten, die sich aus dem Unionsrecht
in Bezug auf den Marktzugang geméfl der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des
Europiischen Parlaments und des Rates® und der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des
Europiischen Parlaments und des Rates’ ergeben, beendet, soweit sie die Beziehungen
zwischen dem Vereinigten Konigreich und der Union und ihren Mitgliedstaaten
betreffen.

In einer solchen Situation wird der grenziiberschreitende Giiter- und
Personenkraftverkehr zwischen der Union und dem Vereinigten Konigreich stark
beeintrachtigt.

Gibraltar fillt nicht in den rdumlichen Anwendungsbereich dieser Verordnung und die
in der Verordnung enthaltenen Verweise auf das Vereinigte Konigreich schlieSen
Gibraltar nicht ein.

Das multilaterale Quotensystem der Europdischen Konferenz der Verkehrsminister
(CEMT) ist der einzige andere Rechtsrahmen, der als Grundlage fiir den
Giterkraftverkehr zwischen der Union und dem Vereinigten Konigreich dienen
konnte. Aufgrund der begrenzten Zahl von Genehmigungen, die derzeit im Rahmen
des CEMT-Systems verfiligbar sind, und seines begrenzten Geltungsbereichs in Bezug
auf die erfassten Arten von Beforderungen im Giiterkraftverkehr ist das System derzeit
jedoch unzureichend, um den Erfordernissen des Giiterkraftverkehrs zwischen der
Union und dem Vereinigten Konigreich in vollem Umfang gerecht zu werden.

Im Bereich des Personenkraftverkehrs sind ebenfalls ernsthafte Storungen zu erwarten,
auch im Hinblick auf die offentliche Ordnung. Nach dem Ende des
Ubergangszeitraums ist das Ubereinkommen iiber die Personenbefdrderung im
grenziiberschreitenden ~ Gelegenheitsverkehr ~ mit ~ Omnibussen  (,,Interbus-
Ubereinkommen*) der einzige verfiigbare Rechtsrahmen, der als Grundlage fiir den
Personenkraftverkehr zwischen der Union und dem Vereinigten Konigreich dienen
konnte. Das Vereinigte Konigreich wird am 1. Januar 2021 eigenstindige
Vertragspartei des Interbus-Ubereinkommens. Das Interbus-Ubereinkommen deckt
jedoch nur den Gelegenheitsverkehr ab und ist daher nicht geeignet, die Stérungen im
Zusammenhang mit dem grenziiberschreitenden Personenkraftverkehr zwischen dem
Vereinigten Konigreich und der Union zu beheben, die sich aus dem Ende des

ABI. L 58 vom 27.2.2020, S. 53.

Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009
iiber gemeinsame Regeln fiir den Zugang zum Markt des grenziiberschreitenden Giiterkraftverkehrs
(ABI. L 300 vom 14.11.2009, S. 72).

Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009
iiber gemeinsame Regeln fiir den Zugang zum grenziiberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt und
zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 (ABI. L 300 vom 14.11.2009, S. 88).
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(7

(8)

)

(10)

(11)

Ubergangszeitraums ergeben. Ein Protokoll zum Interbus-Ubereinkommen iiber den
Linienverkehr und in Sonderformen des Linienverkehrs wurde ausgehandelt und das
Vereinigte Konigreich diirfte es so bald wie moglich ratifizieren. Es wird jedoch nicht
davon ausgegangen, dass das Protokoll rechtzeitig in Kraft tritt, um eine tragfihige
Alternative fiir den Zeitraum unmittelbar nach dem Ende des Ubergangszeitraums zu
bieten. Daher werden die verfiigbaren Instrumente dem Bedarf der
Personenbeforderung im Linienverkehr und in Sonderformen des Linienverkehrs mit
Kraftomnibussen zwischen der Union und dem Vereinigten Konigreich nicht gerecht.

Um zu verhindern, dass es zu ernsthaften Storungen, auch im Hinblick auf die
offentliche Ordnung, kommt, muss daher ein befristetes MaBBnahmenpaket erlassen
werden, das den im Vereinigten Konigreich lizenzierten Giiter- und
Personenkraftverkehrsunternehmern die Durchfiihrung von Beforderungen im Giiter-
und Personenkraftverkehr zwischen dem Vereinigten Konigreich und der Union oder
vom Hoheitsgebiet des Vereinigten Konigreichs in das Hoheitsgebiet des Vereinigten
Konigreichs mit Transit durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten ermdglicht. Um ein
angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Vereinigten Konigreich und der Union zu
gewihrleisten, sollten diese Rechte vorbehaltlich der Gewéhrung gleichwertiger
Rechte gewdhrt werden und an bestimmte Bedingungen gekniipft sein, die einen fairen
Wettbewerb gewahrleisten.

Der grenziiberschreitende Personenkraftverkehr zwischen Irland und dem Vereinigten
Konigreich in Bezug auf Nordirland ist von besonderer Bedeutung fiir die in den
Grenzgebieten befindlichen Gemeinden, da er eine grundlegende Konnektivitit
zwischen den Gemeinden, unter anderem im Rahmen des einheitlichen Reisegebiets,
gewdhrleistet. Deshalb sollte den Personenkraftverkehrsunternehmern aus dem
Vereinigten Konigreich weiterhin das Aufnehmen und Absetzen von Fahrgisten in
den  irischen  Grenzgebieten im  Rahmen des  grenziiberschreitenden
Personenkraftverkehrs zwischen Irland und dem Vereinigten Konigreich in Bezug auf
Nordirland gestattet werden.

Um ihrem voriibergehenden Charakter Rechnung zu tragen und keinen Pridzedenzfall
zu schaffen, sollten die in dieser Verordnung vorgesehenen MafBinahmen fiir einen
kurzen Zeitraum gelten. In Bezug auf den Giiterkraftverkehr erfolgt die Befristung im
Hinblick auf mogliche Vorkehrungen fiir eine grundlegende Konnektivitit im Rahmen
des CEMT-Systems und unbeschadet des Inkrafttretens eines kiinftigen Abkommens
tiber den Giiterkraftverkehr zwischen der Union und dem Vereinigten Konigreich und
unbeschadet kiinftiger Verkehrsvorschriften der Union. Was den Personenkraftverkehr
anbelangt, so erfolgt die Befristung mit Blick darauf, dass das Protokoll zum Interbus-
Ubereinkommen iiber die Personenbeférderung im Linienverkehr und in
Sonderformen des Linienverkehrs in Kraft treten und fiir das Vereinigte Konigreich
gelten kann, indem das Vereinigte Konigreich entweder dieses Protokoll ratifiziert
oder diesem Protokoll beitritt, und unbeschadet eines moglichen kiinftigen
einschldgigen Abkommens zwischen der Union und dem Vereinigten Konigreich.

In Einklang mit dem Grundsatz der VerhiltnismaBigkeit gemiB3 Artikel 5 EUV geht
diese Verordnung nicht iiber das zur Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maf3
hinaus.

Angesichts der Dringlichkeit, die das Ende des vorstehend genannten
Ubergangszeitraums gebietet, sollte eine Ausnahme von der Achtwochenfrist gemacht
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(12)

(13)

(14)

(15)

werden, die gemdl Artikel 4 des dem Vertrag iiber die Europdische Union, dem
Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union und dem Vertrag zur Griindung
der Europdischen Atomgemeinschaft beigefiigten Protokolls Nr. 1 {iber die Rolle der
nationalen Parlamente in der Européischen Union vorgesehen ist.

Diese Verordnung sollte umgehend in Kraft treten und ab dem Tag nach dem Ende des
durch das Austrittsabkommen festgelegten Ubergangszeitraums gelten, es sei denn, bis
zu diesem Zeitpunkt ist ein Abkommen iiber den Kraftverkehr mit dem Vereinigten
Konigreich in Kraft getreten. Die Geltungsdauer dieser Verordnung sollte mit dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens oder dem Zeitpunkt der vorldufigen Anwendung eines
zwischen beiden Parteien geschlossenen internationalen Abkommens {iber den
Kraftverkehr enden. Mit Ausnahme der besonderen Bestimmungen, die im
Grenzgebiet Irlands im grenziiberschreitenden Linienverkehr und in Sonderformen des
grenziiberschreitenden Linienverkehrs zwischen Irland und dem Vereinigten
Konigreich in Bezug auf Nordirland gelten, sollte das Recht, Linienverkehr und
Sonderformen des Linienverkehrs mit Kraftomnibussen durchzufiihren, zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens des Protokolls zum Interbus-Ubereinkommen iiber die
Personenbeforderung im grenziiberschreitenden Linienverkehr und in Sonderformen
des grenziiberschreitenden Linienverkehrs mit Kraftomnibussen fiir die Union und fiir
das Vereinigte Konigreich enden. Die Geltungsdauer dieser Verordnung sollte in
jedem Fall am 30. Juni 2021 enden.

Soweit dies erforderlich ist, um den Marktbediirfnissen Rechnung zu tragen, sollte der
Kommission die Befugnis ilibertragen werden, gemaf3 Artikel 290 des Vertrags iiber
die Arbeitsweise der Europdischen Union Rechtsakte zu erlassen, um die
Gleichwertigkeit ~ der  Rechte, die die Union den  Giiter- und
Personenkraftverkehrsunternehmern aus dem Vereinigten Konigreich gewéhrt, mit
denjenigen Rechten, die das Vereinigte Konigreich den Giiter- und
Personenkraftverkehrsunternehmern aus der Union gewihrt — auch in dem Fall, dass
die vom Vereinigten Konigreich gewdhrten Rechte auf der Grundlage des
Herkunftsmitgliedstaats gewidhrt oder aus anderen Griinden nicht allen
Verkehrsunternehmern aus der Union gleichermalen gewidhrt werden —
wiederherzustellen und unlauteren Wettbewerb zum Nachteil der Giiter- und
Personenkraftverkehrsunternehmer aus der Union zu beheben.

Die delegierten Rechtsakte sollten entsprechend dem  Grundsatz der
VerhiltnismaBigkeit auf die Probleme zugeschnitten sein, die durch unfaire
Wettbewerbsbedingungen oder dadurch entstehen, dass es versdumt wird,
gleichwertige Rechte zu gewéhren. Eine Aussetzung der Anwendung dieser
Verordnung sollte die Kommission nur im dufersten Fall in Betracht ziehen, wenn das
Vereinigte Konigreich den Giiter- oder Personenkraftverkehrsunternehmern aus der
Union keine gleichwertigen oder nur minimale Rechte gewdhrt oder wenn sich die
Wettbewerbsbedingungen der Giiter- oder Personenkraftverkehrsunternehmer aus dem
Vereinigten Konigreich so sehr von denen der Verkehrsunternehmer aus der Union
unterscheiden, dass die Erbringung der in Rede stehenden Dienstleistungen durch
Verkehrsunternehmer der Union fiir sie wirtschaftlich nicht rentabel ist.

Beim Erlass der delegierten Rechtsakte ist es besonders wichtig, dass die Kommission
im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene
von Sachverstdndigen, durchfiihrt und dass diese Konsultationen mit den Grundsétzen
in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016
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(16)

iiber bessere Rechtsetzung® niedergelegt wurden. Um insbesondere fiir eine
gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen,
erhalten das Europdische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie
die Sachverstindigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverstindigen haben
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverstindigengruppen der Kommission,
die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. Es sollte
sichergestellt werden, dass ein solcher delegierter Rechtsakt das ordnungsgeméille
Funktionieren des Binnenmarkts nicht tibermafig beeintrachtigt.

Um sicherzustellen, dass die Rechte, die das Vereinigte Konigreich den Giiter- und
Personenkraftverkehrsunternehmern aus der Union gewidhrt und die den Rechten
gleichwertig  sind, die gemd dieser Verordnung den Giiter- und
Personenkraftverkehrsunternehmern aus dem Vereinigten Konigreich gewéhrt werden,
allen Verkehrsunternehmern der Union gleichermaflen gewihrt werden, sollte der
Anwendungsbereich der Verordnungen (EG) Nr. 1072/2009 und (EG) Nr. 1073/2009
voriibergehend erweitert werden. Diese Verordnungen gelten bereits bei
Beforderungen zwischen einem Mitgliedstaat und einem Drittland fiir die im
Hoheitsgebiet eines im Transit durchquerten Mitgliedstaats zuriickgelegte Wegstrecke.
In diesem Fall muss jedoch sichergestellt werden, dass die Verordnung (EG)
Nr. 1072/2009 auch fiir die im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der Be- oder
Entladung und die Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 fiir die im Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaats, in dem Fahrgéste aufgenommen oder abgesetzt werden, zuriickgelegte
Wegstrecke gelten. Durch eine solche Erweiterung des Anwendungsbereichs soll
sichergestellt werden, dass Verkehrsunternehmer aus der Union Beforderungen im
Dreilédnderverkehr in das Vereinigte Konigreich oder aus dem Vereinigten Konigreich
durchfiihren bzw. bei der Personenbeforderung zusitzliche Haltestellen bedienen
kénnen —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Anwendungsbereich

Mit dieser Verordnung werden vorldufige MaBBnahmen fiir den Giiterkraftverkehr und die
Personenbeforderung im Linienverkehr und in Sonderformen des Linienverkehrs mit
Kraftomnibussen zwischen der Union und dem Vereinigten Konigreich GroBbritannien und
Nordirland (im Folgenden das ,Vereinigte Konigreich) nach dem Ende des
Ubergangszeitraums gemif Artikel 126 des Austrittsabkommens festgelegt.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1.

,Fahrzeug*

a) 1m Zusammenhang mit der Giiterbeforderung ein im Vereinigten Konigreich
zugelassenes Kraftfahrzeug oder eine Fahrzeugkombination, bei der zumindest

8

ABIL. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
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das Kraftfahrzeug im Vereinigten Konigreich zugelassen ist, sofern sie
ausschlieBlich fiir die Giiterbeforderung verwendet werden, entweder dem
Unternehmen gehdren oder von ihm auf Abzahlung gekauft oder gemietet
worden sind, wobei sie in letzterem Fall die in der Richtlinie 2006/1/EG des
Européischen Parlaments und des Rates’ genannten Voraussetzungen erfiillen
miissen,

b)  und im Zusammenhang mit der Personenbeforderung einen Kraftomnibus;
»zuldssige Giiterbeforderung*

a)  eine beladen zuriickgelegte Fahrt eines Fahrzeugs aus dem Gebiet der Union in
das Hoheitsgebiet des Vereinigten Konigreichs oder umgekehrt mit oder ohne
Transit durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten oder ein oder mehrere
Drittlander,

b) eine beladen zuriickgelegte Fahrt eines Fahrzeugs aus dem Hoheitsgebiet des
Vereinigten Konigreichs in das Hoheitsgebiet des Vereinigten Konigreichs mit
Transit durch das Gebiet der Union,

c) eine Leerfahrt in Verbindung mit Beforderungen gemaf3 den Buchstaben a und
b;

,»zuldssige Personenbeférderung mit Kraftomnibussen*

a)  eine Fahrt mit einem Kraftomnibus zur Personenbeférderung aus dem Gebiet
der Union in das Hoheitsgebiet des Vereinigten Konigreichs oder umgekehrt
mit oder ohne Transit durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten oder ein oder
mehrere Drittldnder,

b) eine Fahrt mit einem Kraftomnibus zur Personenbeférderung aus dem
Hoheitsgebiet des Vereinigten Konigreichs in das Hoheitsgebiet des
Vereinigten Konigreichs mit Transit durch das Gebiet der Union,

c) eine Fahrt ohne Fahrgdste in Verbindung mit Beforderungen gemdll den
Buchstaben a und b,

d) das Aufnehmen oder Absetzen von Fahrgésten im irischen Grenzgebiet im
Rahmen des grenziiberschreitenden Linienverkehrs und von Sonderformen des
grenziiberschreitenden Linienverkehrs zwischen Irland und dem Vereinigten
Koénigreich in Bezug auf Nordirland;

»irisches Grenzgebiet” die irischen Grafschaften, die an der Landgrenze zwischen
Irland und dem Vereinigten Konigreich in Bezug auf Nordirland liegen;

,,Guterkraftverkehrsunternehmer aus der Union“ ein Unternehmen, das
Beforderungen im Giiterkraftverkehr durchfiihrt und Inhaber einer giiltigen
Gemeinschaftslizenz gemdl Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 ist;

Richtlinie 2006/1/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 18. Januar 2006 {iiber die
Verwendung von ohne Fahrer gemieteten Fahrzeugen im Giiterkraftverkehr (ABI. L 33 vom 4.2.2006,
S. 82).
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10.

11.

12.

13.

14.

,»Qiterkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Konigreich® ein im
Vereinigten Konigreich niedergelassenes Unternehmen, das zur Durchfiihrung von
Beforderungen im Giiterkraftverkehr zugelassen und Inhaber einer giiltigen Lizenz
fiir die zuléssige grenziiberschreitende Giiterbeforderung ist;

,oLizenz ~ des  Vereinigten = KoOnigreichs®  eine  Lizenz, die  einem
Giiterkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Konigreich vom Vereinigten
Konigreich zum Zweck der Durchfiihrung zuldssiger grenziiberschreitender
Giiterbeforderungen  erteilt wurde bzw. eine  Lizenz, die einem
Personenkraftverkehrsunternehmer aus dem  Vereinigten Konigreich vom
Vereinigten  Konigreich zum  Zweck  der  Durchfilhrung  zuléssiger
grenziiberschreitender Personenbeférderungen mit Kraftomnibussen erteilt wurde;

»Kraftomnibus®“ ein im Vereinigten Konigreich zugelassenes Kraftfahrzeug, das
aufgrund seiner Bauweise und Ausriistung fiir die Beforderung von mehr als neun
Fahrgisten einschlieflich des Fahrers geeignet und bestimmt ist;

,Linienverkehr die regelmdBige Beforderung von Fahrgésten auf einer bestimmten
Verkehrsstrecke, wobei die Fahrgiste an vorher festgelegten Haltestellen
aufgenommen oder abgesetzt werden konnen;

»donderformen des Linienverkehrs® Dienste im Linienverkehr unabhingig davon,
wer Veranstalter der Fahrten ist, zur Beforderung bestimmter Gruppen von
Fahrgisten unter Ausschluss anderer Fahrgiste;

,,Personenkraftverkehrsunternehmer aus der Union“ ein Unternehmen, das
Personenbeforderungen mit Kraftomnibussen durchfiihrt und Inhaber einer giiltigen
Gemeinschaftslizenz gemal} Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ist;

,Personenkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Konigreich® ein im
Vereinigten Konigreich niedergelassenes Unternehmen, das zur Durchfiihrung von
Personenbeforderungen mit Kraftomnibussen zugelassen und Inhaber einer giiltigen
Lizenz ist, die zum Zweck der Durchfithrung zuldssiger grenziiberschreitender
Personenbeforderungen mit Kraftomnibussen erteilt wurde;

,,Verkehrsunternehmer® entweder einen Giiterkraftverkehrsunternehmer oder einen
Personenkraftverkehrsunternehmer;

»Wettbewerbsrecht™ das Recht, das sich auf das folgende Verhalten bezieht, sofern
dieses sich auf Giiter- oder Personenkraftverkehrsdienste auswirken konnte:

a)  Verhalten, das besteht in

1)  Vereinbarungen zwischen Giter- bzw.
Personenkraftverkehrsunternehmern, Beschliissen von Verbidnden von
Giiter- bzw. Personenkraftverkehrsunternehmern und aufeinander
abgestimmten Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschrinkung
oder Verfilschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken;

i1)  Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch einen oder
mehrere Giiter- bzw. Personenkraftverkehrsunternehmer;
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15.

16.

17.

iil) MaBnahmen, die das Vereinigte Konigreich ergreift oder aufrechterhilt
gegenliber oOffentlichen Unternehmen und Unternehmen, denen das
Vereinigte Konigreich besondere oder ausschlieSliche Rechte gewihrt
und die den Ziffern i oder ii zuwiderlaufen;

b)  Zusammenschliisse von Gliter- bzw. Personenkraftverkehrsunternehmern, die
insbesondere durch die Schaffung oder den Ausbau einer marktbeherrschenden
Stellung einen wirksamen Wettbewerb erheblich behindern;

»dubvention“ einen Finanzbeitrag, der einem Verkehrsunternehmer von der
Regierung oder einer anderen Offentlichen Stelle (unabhidngig von der
Verwaltungsebene) gewidhrt wird, und mit dem ein Vorteil verbunden ist. Dazu
zahlen

a) die direkte Ubertragung von Mitteln, z. B. Finanzhilfen, Darlehen, Erhéhung
des Eigenkapitals, die potenzielle direkte Ubertragung von Mitteln und die
Ubernahme von Verbindlichkeiten wie Kreditbiirgschaften, Kapitalzufuhren,
Beteiligungen, Schutz vor Insolvenz oder Versicherungsleistungen);

b)  der Verzicht auf oder die Nichterhebung ansonsten féllige(r) Steuern;

c) die Bereitstellung von nicht der allgemeinen Infrastruktur zuzuordnenden
Waren und Dienstleistungen oder deren Erwerb;

d) die Leistung von Zahlungen an einen Fordermechanismus, die Betrauung oder
Anweisung einer privaten Stelle mit der bzw. zur Wahrnehmung einer oder
mehrerer der unter den Buchstaben a, b und ¢ genannten Aufgaben, die
normalerweise dem Staat oder sonstigen Offentlichen Stellen obliegen, wobei
in der Praxis kein Unterschied zu den normalerweise von staatlichen Stellen
ausgeiibten Praktiken besteht.

Ein von einer staatlichen oder sonstigen 6ffentlichen Stelle geleisteter Finanzbeitrag
wird nicht als Gewidhrung eines Vorteils erachtet, wenn ein privater
Marktteilnehmer, ausschlieBlich von Rentabilititsaussichten geleitet, in derselben
Situation wie die betreffende Offentliche Stelle denselben Finanzbeitrag geleistet
hétte;

,unabhingige Wettbewerbsbehorde* eine fiir die Anwendung und Durchsetzung des
Wettbewerbsrechts sowie die Kontrolle von Subventionen zustindige Behorde, die
folgende Bedingungen erfiillt:

a) die Behorde ist unabhingig und angemessen mit den fiir die Wahrnehmung
ithrer Aufgaben notwendigen Ressourcen ausgestattet;

b) bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der Ausiibung ihrer Befugnisse
verfiigt die Behorde iiber die notwendigen Garantien fiir ihre Unabhéngigkeit
von politischen oder sonstigen externen Einfliissen und handelt unparteiisch;

c) die Entscheidungen der Behorde kdnnen gerichtlich iiberpriift werden;

,Diskriminierung* eine nicht durch objektive Griinde gerechtfertigte Differenzierung
beliebiger Art in Bezug auf die Bereitstellung von fiir die Erbringung von Giiter-
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18.

(1)

2

oder Personenkraftverkehrsdiensten genutzten Waren oder Dienstleistungen,
einschlieBlich offentlicher Dienstleistungen, oder in Bezug auf deren fiir diese
Dienste relevante Behandlung durch Behdrden;

,Gebiet der Union* die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, in denen der EUV und
der AEUV unter den in diesen Vertriagen festgelegten Bedingungen gelten.

Artikel 3
Recht zur Durchfiihrung zuliissiger Giiterbeforderungen

Die Giiterkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Konigreich diirfen unter
den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen zuldssige Giiterbeforderungen
durchfiihren.

Zulassige Gliterbeforderungen folgender Art konnen von im Vereinigten Konigreich
ansdssigen natiirlichen oder juristischen Personen durchgefiihrt werden, ohne dass
eine Lizenz des Vereinigten Konigreichs erforderlich ist:

a)  die Beforderung von Postsendungen im Rahmen des Universaldienstes;
b)  die Beforderung von beschédigten oder reparaturbediirftigen Fahrzeugen;

c) die Beforderung von Giitern mit Kraftfahrzeugen, deren zuldssige
Gesamtmasse, einschlieBlich der Gesamtmasse der Anhdnger, 3,5t nicht
iibersteigt;

d) die Beforderung von Arzneimitteln, medizinischen Gerdten und Ausriistungen
sowie anderen zur Hilfsleistung in dringenden Notfédllen (insbesondere bei
Naturkatastrophen) bestimmten Giitern;

e) die Beforderung von Giitern unter folgenden Voraussetzungen:

1) die beforderten Giiter miissen Eigentum des Unternehmens oder von ihm
verkauft, gekauft, vermietet, gemietet, erzeugt, gewonnen, bearbeitet
oder wieder instandgesetzt worden sein;

i1) die Beforderung muss der Anlieferung der Giiter zum Unternehmen,
threm Versand ab dem Unternehmen, ihrer Verbringung innerhalb oder —
zum Eigengebrauch — auflerhalb des Unternehmens dienen;

ii1) die fiir die Beforderung verwendeten Kraftfahrzeuge miissen von
Personal gefiihrt werden, das bei dem Unternehmen angestellt ist oder
thm in Erfiilllung einer vertraglichen Verpflichtung zur Verfiligung
gestellt wurde;

iv) die Giiter befordernden Fahrzeuge miissen dem Unternehmen gehoren
oder von ihm auf Abzahlung gekauft oder gemietet worden sein, wobei
sie in letzterem Fall die in der Richtlinie 2006/1/EG genannten
Voraussetzungen erfiillen miissen, und
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v)  diese Beforderung darf nur eine Hilfstatigkeit im Rahmen der gesamten
Tatigkeit des Unternehmens darstellen.

Artikel 4

Recht zur Durchfiihrung von Linienverkehr und Sonderformen des Linienverkehrs mit

(1)

2)

€)

(4)

)

Kraftomnibussen

Personenkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Konigreich diirfen zu den in
dieser Verordnung festgelegten Bedingungen zuldssige Personenbeforderungen im
Linienverkehr und in Sonderformen des Linienverkehrs mit Kraftomnibussen
durchfiihren.

Personenkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Konigreich miissen im
Besitz einer vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung geméf den Artikeln 6 bis 11
der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ausgestellten Genehmigung sein, um zuldssigen
gewerblichen Linienverkehr und zuldssige Sonderformen des gewerblichen
Linienverkehrs mit Kraftomnibussen durchzufiihren.

Die nach Absatz 2 dieses Artikels weiterhin giiltigen Genehmigungen konnen
vorbehaltlich der Vorschriften und Verfahren nach den Artikeln 6 bis 11 der
Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 bis hochstens 30. Juni 2021 weiter flir die in
Absatz 1 dieses Artikels genannten Zwecke verwendet werden, wenn sie zu
denselben Bedingungen erneuert oder nur hinsichtlich Haltestellen, Fahrpreisen oder
Fahrpldnen geéndert wurden.

Zuléssige Personenbeforderungen mit Kraftomnibussen diirfen von im Vereinigten
Koénigreich ansdssigen natiirlichen oder juristischen Personen zu nichtgewerblichen
und gemeinniitzigen Zwecken durchgefithrt werden, ohne dass eine Lizenz
erforderlich ist, sofern

a) es sich bei der Beforderungstitigkeit lediglich um eine Nebentétigkeit der
natiirlichen oder juristischen Person handelt und

b)  die eingesetzten Fahrzeuge Eigentum der natiirlichen oder juristischen Person
sind oder von ihr auf Abzahlung gekauft wurden oder Gegenstand eines
Langzeitleasing-Vertrags sind und von einem Angehorigen des Personals der
natiirlichen oder juristischen Person, von der natiirlichen Person selbst oder
von Personal, das bei dem Unternehmen beschéftigt ist oder ihm in Erfiillung
einer vertraglichen Verpflichtung zur Verfiigung gestellt wurde, gefiihrt wird.

Diese Beforderungen sind von sdmtlichen Genehmigungssystemen in der Union
ausgenommen, sofern die Person, die die Téatigkeit ausiibt, im Besitz einer vor dem
ersten Tag der Anwendung gemil Artikel 12 Absatz2 Unterabsatz 1 dieser
Verordnung ausgestellten nationalen Genehmigung gemal3 Artikel 3 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 ist.

Wird die Beforderung durch eine Wegstrecke unterbrochen, die mit einem anderen

Verkehrstriager zuriickgelegt wird, oder wird bei dieser Beforderung das Fahrzeug
gewechselt, so beriihrt dies nicht die Anwendung dieser Verordnung.
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Artikel 5
Bilaterale Abkommen oder Vereinbarungen

Die Mitgliedstaaten diirfen in Angelegenheiten, die in den Anwendungsbereich dieser
Verordnung fallen, keine bilateralen Abkommen oder Vereinbarungen mit dem Vereinigten
Konigreich aushandeln oder abschlief3en.

Unbeschadet bestehender multilateraler Vereinbarungen diirfen sie den Giiter- oder
Personenkraftverkehrsunternehmern aus dem Vereinigten Konigreich keine anderen als die in
dieser Verordnung eingerdumten Rechte gewihren.

Artikel 6
Soziale und technische Vorschriften

Im Rahmen der zuldssigen Giiterbeforderung bzw. Personenbeforderung mit Kraftomnibussen
nach MaBgabe dieser Verordnung miissen folgende Bestimmungen eingehalten werden:

a) in Bezug auf Fahrpersonal und selbststindige Kraftfahrer die von den
Mitgliedstaaten gemdB der Richtlinie 2002/15/EG des Europdischen
Parlaments und des Rates'® festgelegten Anforderungen;

b) in Bezug auf bestimmte Sozialvorschriften im Straenverkehr die
Anforderungen der Verordnung (EG) Nr.561/2006 des Europdischen
Parlaments und des Rates'';

c) in Bezug auf Fahrtenschreiber im StraBenverkehr die Anforderungen der
Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europiischen Parlaments und des Rates'?;

d) in Bezug auf die Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer die in der
Richtlinie 2003/59/EG des Europdischen Parlaments und des Rates'
festgelegten Anforderungen;

e) in Bezug auf die hochstzuldssigen Abmessungen und Gewichte fiir bestimmte
StraBenfahrzeuge die von den Mitgliedstaaten geméf der Richtlinie 96/53/EG
des Rates'*festgelegten Anforderungen;

10 Richtlinie 2002/15/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 11. Mérz 2002 zur Regelung
der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtétigkeiten im Bereich des Stralentransports ausiiben (ABIL. L 80
vom 23.3.2002, S. 35).

1 Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Européischen Parlaments und des Rates vom 15. Miarz 2006 zur
Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im StraBenverkehr und zur Anderung der Verordnungen
(EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG)
Nr. 3820/85 des Rates (ABI. L 102 vom 11.4.2006, S. 1).

12 Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 iiber
Fahrtenschreiber im Stralenverkehr, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates
iiber das Kontrollgerit im StraBenverkehr und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des
Europédischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im
Straenverkehr (ABI. L 60 vom 28.2.2014, S. 1).

13 Richtlinie 2003/59/EG des Europidischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2003 iiber die
Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge fiir den Giiter- oder
Personenkraftverkehr und zur Anderung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der
Richtlinie 91/439/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates
(ABL L 226 vom 10.9.2003, S. 4).
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(1)

2)

f)  in Bezug auf den Einbau und die Benutzung von Geschwindigkeitsbegrenzern
fiir bestimmte Kraftfahrzeugklassen die von den Mitgliedstaaten gemél der
Richtlinie 92/6/EWG des Rates!® festgelegten Anforderungen;

g) in Bezug auf die Gurtanlegepflicht und die Pflicht zur Benutzung von
Kinderriickhalteeinrichtungen in Kraftfahrzeugen die von den Mitgliedstaaten
gemilB der Richtlinie 91/671/EWG des Rates!¢ festgelegten Anforderungen;

h)  in Bezug auf die Entsendung von Arbeitnehmern die von den Mitgliedstaaten
gemiB der Richtlinie 96/71/EG des Europiischen Parlaments und des Rates!’
festgelegten Anforderungen.

1) in Bezug auf die Fahrgastrechte die in der Verordnung (EU) Nr. 181/2011 des
Européischen Parlaments und des Rates'® festgelegten Anforderungen;

Artikel 7
Gleichwertigkeit der Rechte

Die Kommission iiberwacht die Rechte, die das Vereinigte Konigreich den Giter-
und Personenkraftverkehrsunternehmern aus der Union gewihrt, und die
Bedingungen fiir ihre Ausilibung.

Stellt die Kommission fest, dass die den Giiter- oder
Personenkraftverkehrsunternehmern aus der Union vom Vereinigten Konigreich
gewihrten Rechte de jure oder de facto nicht denen gleichwertig sind, die den
Verkehrsunternehmern aus dem Vereinigten Konigreich im Rahmen dieser
Verordnung gewihrt werden, oder dass diese Rechte nicht allen Giiter- oder
Personenkraftverkehrsunternehmern aus der Union gleichermaBlen gewihrt werden,
so erldsst sie zur Wiederherstellung der Gleichwertigkeit unverziiglich delegierte
Rechtsakte gemal Artikel 11, um

a) die Anwendung von Artikel 3 Absétze 1 und 2 oder von Artikel 4 Absitze 1
bis 4 auszusetzen, wenn den Verkehrsunternehmern der Union Kkeine
gleichwertigen oder nur minimale Rechte eingerdumt werden,

Richtlinie 96/53/EG des Rates vom 25. Juli 1996 zur Festlegung der hochstzuldssigen Abmessungen fiir
bestimmte Stralenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenziiberschreitenden Verkehr in der
Gemeinschaft sowie zur Festlegung der hochstzuldssigen Gewichte im grenziiberschreitenden Verkehr
(ABL L 235 vom 17.9.1996, S. 59).

Richtlinie 92/6/EWG des Rates vom 10. Februar 1992 {iber Einbau und Benutzung von
Geschwindigkeitsbegrenzern fiir bestimmte Kraftfahrzeugklassen in der Gemeinschaft (ABl. L 57 vom
2.3.1992, S. 27).

Richtlinie 91/671/EWG des Rates vom 16. Dezember 1991 iiber die Gurtanlegepflicht und die Pflicht
zur Benutzung von Kinderriickhalteeinrichtungen in Kraftfahrzeugen (ABI. L 373 vom 31.12.1991,
S. 26).

Richtlinie 96/71/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 iiber die
Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (ABIL. L 18 vom
21.1.1997, S. 1).

Verordnung (EU) Nr. 181/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 {iber
die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004
(ABL L 55 vom 28.2.2011, S. 1).
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(1)

)

€)

b) die fiir Giiter- oder Personenkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten
Konigreich verfiigbare zuldssige Kapazitdt oder die Anzahl der Fahrten oder
beides zu beschrianken, oder

c)  Betriebsbeschrinkungen fiir bestimmte Fahrzeugtypen oder beziiglich der
Bedingungen fiir die Verkehrsteilnahme einzufiihren.

Artikel 8
Fairer Wettbewerb

Die Kommission iiberwacht die Bedingungen, unter denen Verkehrsunternehmer aus
der Union bei der Erbringung von Giiter- und Personenkraftverkehrsdiensten im
Sinne dieser Verordnung im Wettbewerb mit Verkehrsunternehmern aus dem
Vereinigten Konigreich stehen.

Stellt die Kommission fest, dass aufgrund einer der in Absatz 3 genannten
Situationen die Bedingungen nach Absatz 1 erheblich weniger giinstig sind als die
Bedingungen, die fiir Verkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Konigreich gelten,
so erldsst sie, um dem abzuhelfen, unverziiglich delegierte Rechtsakte geméaf
Artikel 11, um

(a) die Anwendung von Artikel 3 Absétze 1 und 2 oder Artikel 4 Absédtze 1 bis 4
auszusetzen, wenn sich die Wettbewerbsbedingungen fiir Giiter- oder
Personenkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten Konigreich so sehr
von denen unterscheiden, die fiir Verkehrsunternehmer aus der Union gelten,
dass die Erbringung von Dienstleistungen durch Letztere fiir sie wirtschaftlich
nicht rentabel ist,

b) die fiir Giiter- oder Personenkraftverkehrsunternehmer aus dem Vereinigten
Konigreich verfligbare zulédssige Kapazitdt oder die Anzahl der Fahrten oder
beides zu beschrinken, oder

c) Betriebsbeschrankungen fiir bestimmte Fahrzeugtypen oder beziiglich der
Bedingungen fiir die Verkehrsteilnahme einzufiihren.

Die delegierten Rechtsakte nach Absatz 2 werden gemiB3 den dort festgelegten
Umstidnden erlassen, um in folgenden Situationen Abhilfe zu schaffen:

a)  Das Vereinigte Konigreich gewdhrt Subventionen,

b) das Vereinigte Konigreich versdumt es, wettbewerbsrechtliche Vorschriften zu
erlassen oder wirksam anzuwenden,

c) das Vereinigte Konigreich versdumt es, eine unabhéngige Wettbewerbsbehdrde
einzurichten oder zu erhalten,

d) das Vereinigte Konigreich wendet in Bezug auf den Schutz der Arbeitnehmer,
die Sicherheit, die Gefahrenabwehr oder den Umweltschutz Normen an, die
weniger streng als nach Unionsrecht oder, in Ermangelung einschligiger
Unionsbestimmungen, weniger streng als die von allen Mitgliedstaaten
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(4)

angewandten Normen, auf jeden Fall jedoch weniger streng als die
einschldgigen internationalen Normen sind,

e) das Vereinigte Konigreich wendet bei der Erteilung von Lizenzen flir Giiter-
oder Personenkraftverkehrsunternehmer Normen an, die weniger streng als die
in der Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 festgelegten Normen sind,

f)  das Vereinigte Konigreich wendet in Bezug auf die Qualifikation und die
Weiterbildung von Berufskraftfahrern Normen an, die weniger streng als die in
der Richtlinie 2003/59/EG festgelegten Normen sind.

g) das Vereinigte Konigreich wendet Vorschriften fiir die Erhebung von
StraBenbenutzungsgebiihren und die Besteuerung an, die von den
Bestimmungen der Richtlinie 1999/62/EG des Europdischen Parlaments und
des Rates'® abweichen, und

h) es liegt eine Form der Diskriminierung von Verkehrsunternehmern aus der
Union vor.

Fiir die Zwecke des Absatzes 1 kann die Kommission von den zustindigen Behorden
des Vereinigten Konigreichs oder von Verkehrsunternehmern aus dem Vereinigten
Konigreich Informationen anfordern. Ubermitteln diese die angeforderten
Informationen nicht innerhalb der von der Kommission gesetzten angemessenen Frist
oder {iibermitteln sie unvollstindige Angaben, so kann die Kommission nach
Absatz 2 verfahren.

Artikel 9

Erweiterung des Anwendungsbereichs der Verordnungen (EG) Nr. 1072/2009 und (EG)

(1)

2)

Nr. 1073/2009

Im Rahmen der Beforderung von Giitern zwischen dem Gebiet der Union und dem
Hoheitsgebiet des Vereinigten Konigreichs durch einen
Giiterkraftverkehrsunternehmer aus der Union, der im Rahmen von Rechten handelt,
die vom Vereinigten Konigreich gemif Artikel 7 dieser Verordnung gewéhrt werden
und gleichwertig mit den nach dieser Verordnung gewéhrten Rechten sind, gilt die
Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 fiir die Wegstrecke im Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaats der Be- oder Entladung.

Im Rahmen der Beférderung von Fahrgésten zwischen dem Gebiet der Union und
dem Hoheitsgebiet des Vereinigten Konigreichs durch einen
Personenkraftverkehrsunternehmer aus der Union, der im Rahmen von Rechten
handelt, die vom Vereinigten Konigreich gemil Artikel 7 dieser Verordnung
gewidhrt werden und gleichwertig mit den nach dieser Verordnung gewédhrten
Rechten sind, gilt die Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 fiir die Wegstrecke im
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, in dem die Fahrgéste aufgenommen oder abgesetzt
werden.
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Richtlinie 1999/62/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 1999 iiber die
Erhebung von Gebiihren fiir die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge
(ABL L 187 vom 20.7.1999, S. 42),
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(D

2)

(D

2)

€)

(D)

2)

€)

Artikel 10
Konsultation und Kooperation

Die zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten konsultieren die zustindigen
Behorden des Vereinigten Konigreichs und arbeiten mit diesen zusammen, sofern
dies erforderlich ist, um die Durchfiihrung dieser Verordnung zu gewéhrleisten.

Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission auf Anfrage unverziiglich alle gemal3
Absatz 1 erhaltenen Informationen oder sonstige fiir die Durchfiihrung der Artikel 7
und 8 relevanten Informationen zur Verfiigung.

Artikel 11
Ausiibung der Befugnisiibertragung

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemiB Artikel 7 Absatz 2 und
Artikel 8 Absatz 2 wird der Kommission bis zum 30. Juni 2021 {ibertragen.

Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts gemal3 Artikel 7 Absatz 2 oder Artikel 8
Absatz 2 konsultiert die Kommission die von den einzelnen Mitgliedstaaten
benannten Sachverstindigen im FEinklang mit den in der Interinstitutionellen
Vereinbarung iiber bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* niedergelegten
Grundsitzen.

Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, iibermittelt sie ihn
gleichzeitig dem Européischen Parlament und dem Rat.

Artikel 12
Inkrafttreten und Anwendung

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verdffentlichung im Amtsblatt der
Europdischen Union in Kraft.

Diese Verordnung gilt ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem das Unionsrecht
gemidfl den Artikeln 126 und 127 des Austrittsabkommens auf das Vereinigte
Konigreich keine Anwendung mehr findet.

Sie findet jedoch keine Anwendung, wenn bis zu diesem Zeitpunkt ein zwischen der
Union und dem Vereinigten Konigreich geschlossenes internationales Abkommen
iber den Kraftverkehr in Kraft getreten ist.

Die Geltungsdauer dieser Verordnung endet mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens
oder gegebenenfalls dem Zeitpunkt der vorldufigen Anwendung eines zwischen der
Union und dem Vereinigten Konigreich geschlossenen internationalen Abkommens
iber den Kraftverkehr.

Mit Ausnahme der Personenbeforderung mit Kraftomnibussen gemill Artikel 2

Absatz 3 Buchstabe d finden die fiir die Personenbeforderung mit Kraftomnibussen
geltenden Bestimmungen dieser Verordnung ab dem Tag, an dem das Protokoll zum
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Interbus-Ubereinkommen iiber die Personenbeférderung im grenziiberschreitenden
Linienverkehr und in Sonderformen des grenziiberschreitenden Linienverkehrs mit
Kraftomnibussen flir die Union und das Vereinigte Konigreich in Kraft tritt, keine
Anwendung mehr.

4) Die Geltungsdauer dieser Verordnung endet in jedem Fall spitestens am 30. Juni
2021.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am |...]

Im Namen des Europdischen Parlaments  Im Namen des Rates
Der Prdsident Der Prdisident

24

DE



	1. KONTEXT DES VORSCHLAGS
	• Gründe und Ziele des Vorschlags
	• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich
	• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen

	2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT
	• Rechtsgrundlage
	• Subsidiarität
	• Verhältnismäßigkeit
	• Wahl des Instruments

	3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG
	• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften
	• Konsultation der Interessenträger
	• Einholung und Nutzung von Expertenwissen
	• Folgenabschätzung
	• Grundrechte

	4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT
	5. WEITERE ANGABEN
	• Durchführungspläne sowie Monitoring-, Bewertungs- und Berichterstattungsmodalitäten


		2020-12-14T12:15:19+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



